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47.2.2 Hilfstätigkeiten für den Konzern
Zu den zulässigen Hilfstätigkeiten im Interesse des Gesamtkonzerns gehört u. a. die Bereitstellung eines
zentralen Führungs- und Reportingssystems für die Konzernorganisation, Marktforschung im Interesse
des Gesamtkonzerns, Rechts- und Steuerberatung auf Konzernebene, Personalberatung im Bereich der
Führungskräfte, Konzernfinanzierung durch zentrale Mittelbeschaffung auf dem Kapitalmarkt und
Finanzierung der Tochtergesellschaften. Der bei der Holdinggesellschaft anfallende Aufwand für die
Aktivitäten, welche im Interesse des Gesamtkonzerns ausgeübt werden, kann den Tochtergesellschaften
zu marktüblichen Konditionen verrechnet werden. Die Entschädigungen der Tochtergesellschaften
müssen aber im Vergleich zum erzielbaren Ergebnis aus dem beteiligungsbezogenen Bereich
untergeordneten Charakter haben, andernfalls ist von einer unzulässigen Geschäftstätigkeit auszugehen.
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